Lösung BGB Fall 1:

Definition: Willenserklärung = private Willensäußerung die auf Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist.

Zu 1:

· Angebot des A an B ihm das Rad für 50,00 € zu verkaufen

· Annahme des Angebots durch B

· Erklärung des A das Eigentum am Rad auf B zu übertragen

· Erklärung des B des Eigentum am Rad erwerben zu wollen

· Erklärung des B das Eigentum an den 50,00 € auf A zu übertragen

· Erklärung des A das Eigentum an dem 50,00 € erwerben zu wollen

Zu 2:

Rechtsgeschäft = Tatbestand aus mindestens einer Willenserklärung, an den die Rechtsordnung Rechtsfolgen knüpft

· Kaufvertrag zwischen A und B

· Übereignung des Rades

· Übereignung der 50.- €

Rechtsfolgen aus Kaufvertrag: Anspruch des A auf Zahlung des Kaufpreises sowie Abnahme des Rades § 433 II BGB

Rechtsfolgen aus Übereignung des Fahrrades: Übergang des Eigentums am Rad von A auf B § 929 S 1 BGB

Rechtsfolgen aus Übereignung der 50.- €: Übergang des Eigentums an den 50.- € von B auf A § 929 S 1 BGB

Lösung Fall 2:

K hat gegen V einen Anspruch auf Übereignung des Buches gem. § 433 I S 1 BGB sofern ein wirksamer Kaufvertrag geschlossen worden ist.

1. Angebot des V (+) – will Buch für 10.- € verkaufen (Frage des K ist noch kein Angebot, da der wesentliche Inhalt – Preis noch nicht feststand – Auslage des Buches ist auch noch kein Angebot)

2. Annahme des K (+) - § 147 BGB

3. Ergebnis -> wirksamer Kaufvertrag – K kann Buch herausverlangen

V hat u.U. auch noch andere wirksame Kauverträge über das Buch geschlossen (zu 20.- €) – er kann aber nur ein Mal erfüllen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kaufverträge unwirksam sind. Sie können lediglich u.U. nicht erfüllt werden. Das führt unter weiteren Voraussetzungen zu Schadensersatzansprüchen der anderen gegenüber V

Lösung Abwandlung:

1. Angebot V wie oben (+)

2. Annahme K (-) da keine vorbehaltslose Annahme sondern anderer Preis -> keine zwei übereinstimmenden Willenserklärungen ( Erklärung des K ist jedoch neues Angebot § 150 II BGB

3. Annahme des V ? – hier nur Schweigen – hat grundsätzlich keine Erklärungswirkung (Ausnahme z.B. kaufmännisches Bestätigungsschreiben oder § 416 I 2, 455 S2, 516 II2, 545, 1943 BGB – als Ablehnung § 108 II 2, 177 II 2 BGB) ( keine Annahme ( kein wirksamer Kaufvertrag geschlossen

Lösung Fall 3:

Kein wirksamer Kaufvertrag geschlossen. Auslage der Ware im Geschäft kein Angebot (invitatio ad offerendum)

Angebot des B bei Kasse -> Annahme durch A nicht erfolgt -> kein Kauvertrag -> keine Ansprüche des B gegen A (wettbewerbsrechtliche Regelungen sollen außer acht bleiben)

BGB Fall 4

Wirksamer Kaufvertrag?

Angebot der D (+)

Annahme des B (+)

( wirksamer Kaufvertrag (+)

Nichtigkeit gemäß § 142 I BGB? ( Vorraussetzung wirksame Anfechtung

Anfechtungsgrund: § 199 I 1 Alt 1. BGB Inhaltsirrtum – D war sich über die Bedeutung des Ausdrucks „Gros“ im Unklaren

Anfechtungserklärung § 143 I BGB (+)

Anfechtungsfrist: unverzüglich

( Anspruch des D (-) – aber Ersatz der Verpackungs- und Transportkosten

Lösung – Abwandlung 1: 

Erklärungsirrtum, § 119 I 2. Fall BGB (die Äußerung des Gewollten „misslingt“, so dass die Erklärung einen anderen als den gewollten Inhalt bekommt; z.B. Verschreiben, Versprechen)

Lösung Abwandlung 2:

Inhaltsirrtum, § 119 I 1. Fall BGB (-)

Erklärungsirrtum, § 119 I 2. Fall BGB (-)

Übermittlungsfehler, § 120 BGB? Übermittlungsperson muss Erklärungsbote sein,

darf also keine eigene WE abgeben (im Unterschied zur Stellvertretung), hier (+),

Übermittlungsfehler daher (+)

Lösung Abwandlung 3:

Anfechtungsgrund?

Inhaltsirrtum, § 119 I 1. Fall BGB (-)

Erklärungsirrtum, § 119 I 2. Fall BGB (-)

Übermittlungsfehler, § 120 BGB (+)

Hier nur „Motivirrtum“, also ein Irrtum in der Willensbildung; dieser ist jedoch unbeachtlich und berechtigt nicht zur Anfechtung -> Anfechtungsgrund (-)

→ A kann nicht anfechten.

Lösung Abwandlung 4 :

Anspruch B ./. D auf Schadensersatz i.H.v. EUR 200,- gemäß § 122 I BGB?

1. nach § 118 BGB nichtige WE? (-)

2. auf Grund der §§ 119, 120 BGB angefochtene WE – (+)

3. Umfang der Schadensersatzpflicht

Der Anfechtungsgegner soll wirtschaftlich so gestellt werden, wie er stehen würde, wenn er nicht auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut hätte; d.h. wie wenn er niemals von dem angefochtenen Rechtsgeschäft gehört hätte. Dann würde B die Zuviellieferung nicht abholen müssen. Umfang der Ersatzpflicht daher EUR 200,-.

→ Anspruch B ./. D auf Schadensersatz i.H.v. EUR 200,- gemäß § 122 I BGB (+)

Lösung Fall 5:

Anspruch des A (-) – siehe § 108 II Satz 2 BGB – Schweigen der Eltern gilt hier als Verweigerung des Geschäfts – vorherige Zustimmung an Sohn ist unbeachtlich, da Erklärung nur gegenüber A erfolgen kann, wenn dieser sie fordert.

